
Flohmarkt zum Kressbronner Straßenfest, 20.09.2026 
 

 

Für kleine und große Schnäppchenjäger sowie Raritätensammler 

     

Ort: Nonnenbacher Weg / Bahnhofstraße, 88079 Kressbronn am Bodensee 

 

Im Rahmen des Kressbronner Straßenfestes findet traditionell auch immer der beliebte 
Flohmarkt statt. Der Kinderflohmarkt findet in der Hemigkofener Straße bis zum 
Untermühlenweg (bis Weltladen) statt und ist kostenfrei. Der Flohmarkt für Erwachsene 
und Gewerbliche findet ab der Bahnhofstraße bis zum Nonnenbacher Weg statt und ist 
gebührenpflichtig. 

Anlieferung der Waren und Aufbau 

• Ab 07:00 Uhr ist die Anlieferung der Waren sowie der Aufbau möglich 

• Zwischen 04:00 Uhr und 06:30 Uhr ist ein Wachdienst im Einsatz, der für die 
Einhaltung der Nachtruhe in diesen Bereichen sorgt. Der Parkplatz beim 
Supermarkt EDEKA Seifert dient als Zwischenpuffer bis zur Einfahrtszeit für den 
Flohmarktbereich Bahnhofstraße/ Nonnenbacher Weg 

• Das Abstellen des Fahrzeugs am Stand ist nicht gestattet, ebenso das Abstellen 
der Fahrzeuge über Nacht in Flohmarktnähe. Folgende Parkplätze können hier 
genutzt werden: Tiefgarage des Kapellenhof, Parkplatz beim Supermarkt LIDL, 
Parkplatz beim Naturstrandbad, Parkplatz Maîcher Straße 

• Beeinträchtigungen der teilnehmenden Geschäfte in der Hemigkofener Straße 
sind zu vermeiden, um die Sicht und den Zugang zu den Geschäften zu 
gewährleisten 
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Abbau und Ausfahrt 

• Für den Kinderflohmarkt ist der Abbau und die Ausfahrt ab 14:00 Uhr über die 
Hemigkofener Straße (Norden) möglich, sofern Fußgänger nicht behindert werden; 
es gilt Schrittgeschwindigkeit.  

• Für den erwachsenen und gewerblichen Flohmarkt ist der Abbau und die Ausfahrt 
ab 16:00 Uhr über den Nonnenbacher Weg (Westen) möglich. 

• Die Hauptstraße bleibt bis zum Festende gesperrt. 

• Grundsätzlich gilt: Schrittgeschwindigkeit einzuhalten und Fußgänger nicht zu 
behindern. 

• Alle Standplätze müssen um 21:00 Uhr geräumt und gesäubert sein. 

• Nicht verkaufte Ware muss mitgenommen werden. 

Vergabe von Flohmarktständen 

• Die Vergabe der Flohmarktstände erfolgt durch Belegung des Platzes. 
Reservierungen in jeglicher Form sind unzulässig. 

Bezahlung Standgebühr 

• Die Gebühr für den Stand muss vor Ort bar beglichen werden. Die Erhebung 
erfolgt durch einen Mitarbeiter der Gemeinde bzw. einen Sicherheitsdienst. 

• Die Standgebühren belaufen sich gemäß der kommunalen Straßenfestsatzung: 
Gebrauchtwaren: lfd. Meter: 15,00 €, Neuware: lfd. Meter: 30,00 € 

• Jede Ordnungswidrigkeit (Beleidigung, Anfeindung, sonstige Verstöße gegen die 
Straßenfestsatzung) führt zu einem sofortigen Platzverweis sowie zu einem 
Bußgeld. 

 

WC-Wagen 

Ein WC-Wagen befindet sich vor der Tourist Info am Bahnhof, welcher von 06:00 bis 19:00 
Uhr geöffnet ist. Des Weiteren gibt es auch am Rathausplatz einen weiteren WC-Wagen 
sowie öffentliche Toiletten. 
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Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Straßenfest 

• Folgende Straßensperrungen ergeben sich während des Kressbronner 
Straßenfestes: Hemigkofener Straße, Hauptstraße, Bahnhofstraße Nonnenbacher 
Weg. Zwischen 06:00 bis 21:00 Uhr sind diese Straßen für den Verkehr 
unzugänglich. Zwischen 06:00 und 10:00 Uhr sowie nach 19:00 Uhr kann es zu 
punktuellen Öffnungen kommen. Die Gemeinde bittet alle Betroffenen um 
Verständnis. 

• In den folgenden Straßen gelten von Samstag bis Sonntag Parkverbote: 
Hauptstraße, Hemigkofener Straße und Bahnhofstraße. 

• Folgende Parkmöglichkeiten sind zugänglich und können genutzt werden: 
Tiefgarage des Kapellenhof, Parkplatz beim Supermarkt LIDL, Parkplatz beim 
Naturstrandbad, Parkplatz Maîcher Straße. 

 

Satzung 

Zweck dieser Satzung ist die Regelung der Ordnung und die Erhebung von Gebühren für 
die Standbetreiber sowie die Bestimmung von Verhaltensregeln für Besucher des 
Kressbronner Straßenfestes, siehe Straßenfestsatzung. 

https://www.kressbronn.de/fileadmin/benutzerdaten/kressbronn-de/Bilder_und_PDF/4._Politik_und_Verwaltung/Ortsrecht/7_%C3%96ffentliche_Einrichtungen_Wirtschaftsf%C3%B6rderung/OR_A_7_5_Satzung_%C3%BCber_die_Ordnung_und_die_Erhebung_von_Geb%C3%BChren_f%C3%BCr_das_Kressbronner_Stra%C3%9Fenfest____1_.pdf

